
 
VG WORT 

Verwertungsgesellschaft WORT 
Untere Weidenstraße 5, 81543 München 

 
 Bekanntmachung über die Aufstellung eines Tarifs  

 
 
Gemäß § 38 des Verwertungsgesellschaftengesetzes (VGG) wird folgender Tarif bekannt gegeben:  
 

Tarif zur Regelung der Vergütung für die gewerbliche Nutzung von Presseinhalten 
im Rahmen von unternehmensinternen KI-Anwendungen 

 
 
Der Tarif für die Einwilligung in die Vergabe von Nutzungsrechten, die der VG WORT ihrerseits von 
Urhebern in dem in § 1 Abs. 1 Ziffer 37 des Wahrnehmungsvertrags der VG WORT (Fassung vom 1. Juni 
2024) beschriebenen Umfang eingeräumt wurden, für die Nutzung von Presseinhalten im Rahmen von 
unternehmensinternen KI-Anwendungen beträgt 25 % des Netto-Gesamtumsatzes (Brutto-Umsatz abzüglich 
Mehrwertsteuer), der mit der Vergabe der entsprechenden KI-Lizenz erzielt wird.    
 
Die Einwilligung der VG WORT ist vor Beginn der Lizenzvergabe durch Abschluss einer vertraglichen 
Vereinbarung einzuholen und setzt voraus, dass der Lizenzgeber seinerseits durch vertragliche Regelungen 
mit Presseverlagen ebenfalls über Rechte im Sinne des § 1 Abs. 1 Ziffer 37 des Wahrnehmungsvertrags der 
VG WORT verfügt, die für die Vergabe der entsprechenden KI-Lizenz erforderlich sind. 
 
 
Dieser Tarif gilt für Nutzungen ab dem 1. Dezember 2025.  
 
 
München, den 24. April 2026     
 
Verwertungsgesellschaft WORT  
Der Vorstand 
 


